
 

 

 

 

 

 

Fragen aus dem Webinar «EU-Verzollung» vom 01. Juni 2021 

 
Wichtiger Hinweis:  
Alle Antworten sind als rechtsunverbindlich zu betrachten. Teilweise ist eine spezifische 
Fallbetrachtung notwendig. 

 

 

Frage 1: Muss die EU-Verzollung bei der Ausfuhranmeldung über e-dec bereits erwähnt werden? 

 

Antwort: 

Die EU-Verzollung kann erwähnt werden, muss jedoch nicht. Die e-dec Anmeldung ist für die 

Schweizer Ausfuhr notwendig und hat keinen Einfluss auf das Einfuhrverfahren in der EU. Diese 

Daten werden auch nicht elektronisch an die EU-Zollstelle weitergegeben. 

 

 

Frage 2: Muss die Ware, welche in Deutschland zur EU-Verzollung angemeldet wird, auch physisch 

über Deutschland geliefert werden? 

 

Antwort: 

Ja, die Ware muss zwingend physisch über Deutschland geliefert werden, da die Einfuhrverzollung in 

Deutschland stattfindet und der deutsche Zoll deshalb Zugriff auf die Ware haben muss, um diese 

allenfalls begutachten zu können. 

 

 

Frage 3: Welche Incoterms Klausel ist bei einer EU-Verzollung zu verwenden? 

 

Antwort: 

Welche Incoterms Klausel zu verwenden ist, wird gesetzlich nicht vorgeschrieben. Es wird jedoch 

vorgeschrieben, dass der Verkäufer im EU-Eintrittsland als Anmelder auftritt. Bei der Incoterms 

Klausel EXW gestaltet sich dies jedoch schwierig, da der Verkäufer keine Verpflichtung hat, sich 

weder am Transport noch an der Zollabwicklung zu beteiligen. Dadurch kann er auch kaum Einfluss 

auf das anzuwendende Zollverfahren nehmen. 

 

 

Frage 4: Darf kostenloses Material in eine EU-Verzollung integriert werden? 

 

Antwort: 

Für den Zoll hat eine Ware immer einen Gegenwert. Bei einer EU-Verzollung wird keine 

Einfuhrumsatzsteuer erhoben. Dies erfolgt erst durch die Meldung des innergemeinschaftlichen 

Erwerbs im Bestimmungsland. Hierfür werden in der Regel die effektiven Buchhaltungsbelege 

verwendet, in welchen die «kostenlose» Ware ohne Wert ausgewiesen wird, wodurch der 

innergemeinschaftliche Erwerb nicht auf dem richtigen Wert erfolgt. Wenn eine Lieferung also 

kostenlose Ware enthält, sollte diese separat verzollt werden. 
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Frage 5: Kann es über eine EU-Verzollung abgewickelt werden, wenn Teile zur Reparatur an den 

EU-Hersteller zurück gehen? 

 

Antwort: 

Da bei der Rücksendung kein Verkauf stattfindet, kann der Hersteller keinen innergemeinschaftlichen 

Erwerb anmelden. Daher ist eine EU-Verzollung nicht möglich. 

 

 

Frage 6: Wie oft muss die qualifizierte Abfrage gemacht werden? 

 

Antwort: 

Nach dem Gesetz müsste die qualifizierte Abfrage bei jeder Lieferung erfolgen. In der Praxis wird dies 

jedoch kaum so gehandhabt. Hier stellt sich einfach die Frage, welches Risiko man bereit ist 

einzugehen. Sollte dem Kunden die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Nachhinein aberkannt 

werden, wird die Umsatzsteuer im Eintrittsland fällig.  

 

 

Frage 7: Wer ist für die Zusammenfassende Meldung verantwortlich? 

 

Antwort: 

Der Verkäufer ist für die Zusammenfassende Meldung verantwortlich und trägt auch die 

Konsequenzen, wenn dies nicht gemacht wird. Da der Verkäufer die innergemeinschaftliche Lieferung 

anstösst, wird auch keine Umsatzsteuer auf der Rechnung ausgewiesen. 

 

 

Frage 8: Dürfen die Behörden aus der EU bei einer Schweizer Firma, bei Verdacht auf falsche 

Meldungen, ein Audit durchführen? 

 

Antwort: 

Mit der Umsatzsteuer-Registrierung geht man eine gewisse Verpflichtung ein und die Behörden 

erhalten die Möglichkeit, Belege und Nachweise einzufordern. Im Zweifelsfall kann es auch zu einer 

Überprüfung vor Ort kommen. 

 

 

Frage 9: Kann die EU-Verzollung auch für Lieferungen aus dem Fürstentum Liechtenstein 

angewendet werden? 

 

Antwort: 

Ja, auch Liechtensteiner Firmen sind berechtigt, eine EU-Verzollung anzuwenden. 
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